
Information zur Pauschalregelung für Hörgeräte und Otoplastiken:

Die AOK zahlt für Ihre Hörhilfe den von den Krankenkassen festgesetzten Festbetragsowie 
eine Pauschale für Wartungsleistungen, die als Grundleistungen zum Erhalt der 
Funktionsfähigkeit notwendig sind. Damit kommt die AOK der gesetzlichen Verpflichtung nach, 
ihre Versicherten mit Hörhilfen auszustatten, die das Maß des Notwendigen erfüllen. Zu diesem 
Zweck haben wir Ihnen ein zuzahlungsfreies angebot unterbreitet.
Neben der Auswahl, Anpassung und Nachbetreuung erbringen wir für Sie alle Grundleistungen 
(notwendige Reparaturen, Ersatz der Otoplastik, Schallschlauchwechsel, Siebwechsel) über die 
Laufzeit von 6 Jahren (1 Jahr Garantie plus 5 Jahre Wartung).
Wenn Sie eine andere Versorgung als die zuzahlungsfrei angebotene gewählt haben, 
entstehen Ihnen für die Hörhilfe und die Wartungsleistungen lediglich die Mehrkosten, die aus 
Ihrer Wahl resultieren.
Voraussetzung für die kostengünstige Erbringung unserer Leistungen ist der sorgfältige 
Umgang mit der Hörhilfe und die Beachtung unserer Pflegehinweise. Bei mutwilliger 
Beschädigung oder unsachgemäßem Umgang wird keine Wartung aufgrund der 
Pauschalregelung übernommen.

Kunde
Name: Anja Ackermann
Anschrift: Steinbeisstraße     6  71229 Leonberg

Hörgeräte Rechtes Ohr Linkes Ohr
Fabrikat: Phonak Phonak
Gerätetyp: Claro 22 Claro 22
Geräte-Nr.: 4 2
Zuzahlung: Ja Ja

Otoplastik Rechtes Ohr Linkes Ohr
Otoplastikform: Secret Ear Folienotopl. Ido CC
Material: Acryl hart Acryl hart
Zusatzbohrung: Bel.bohrung 1,0 mm Bel.bohrung 1,0 mm
Zuzahlung: Ja Ja

Kenntnis genommen :         Beilstein, den 10.07.2006                                             
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